
Probleme sowie für die praktische Ausarbeitung und 
Verwirklichung der erforderlichen Maßnahmen zur 
Vervollkommnung der staatlichen Leitung und zur wei
teren Ausgestaltung der sozialistischen Rechtsordnung 
ständig an Bedeutung. Einen zentralen Platz nimmt 
dabei die allgemeine Theorie des Staates und des Rechts 
ein, deren Aufgabe es ist, die grundlegenden und all
gemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung des 
Staates und des Rechts zu erforschen und aufzudek- 
ken.
Angesichts der vielfältigen Probleme bei der Vervoll
kommnung der sozialistischen Staatlichkeit und der Ge
staltung des Rechts der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft sowie der Auseinandersetzung mit der bür
gerlich-imperialistischen Staats- und Rechtslehre und 
den links- und rechtsopportunistischen Auffassungen in 
der Staatsfrage verdient das vom Institut für Staat und 
Recht an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR 
erarbeitete vierbändige Werk zur Staats- und Rechts
theorie unsere besondere Aufmerksamkeit Sein Grund
anliegen ist es, die bisherigen Ergebnisse der marxi
stisch-leninistischen Wissenschaft auf dem Gebiet der 
allgemeinen Theorie des Staates und des Rechts zu ver
allgemeinern. Das Autorenkollektiv stützt sich dabei 
auf das reiche Erbe der Begründer des Marxismus-Le; 
ninismus, die programmatischen Dokumente der KPdSU 
und der anderen marxistisch-leninistischen Parteien, 
die auf der Grundlage der Erfahrungen des Aufbaus 
des Sozialismus und Kommunismus in der Sowjetunion 
und in den anderen sozialistischen Ländern, der Erfah
rungen der internationalen kommunistischen und natio
nalen Befreiungsbewegung die Staatslehre durch neue 
Schlußfolgerungen und Erkenntnisse bereichern.
Band 1 des Lehrbuchs befaßt sich mit den grundlegen
den Instituten und Begriffen, die über die allgemeine 
Theorie des Staates und des Rechts hinaus für die ein
zelnen juristischen Fachdisziplinen Gültigkeit besitzen. 
Aus der Fülle der dort behandelten Probleme sollen 
nachstehend einige herausgegriffen werden.

Zur Stellung der Staats- und Rechtswissenschaft
im System der Gesellschaftswissenschaften
und zum Gegenstand der Staats- und Rechtstheorie

In konzentrierter Form wird im ersten Teil des vorlie
genden Bandes die Stellung der Staats- und Rechtswis
senschaft im System der Gesellschaftswissenschaften 
herausgearbeitet und deren soziale Funktion bestimmt. 
Danach ist die marxistisch-leninistische Rechtswissen
schaft „ein sich auf der Grundlage der gesellschaftlichen 
Praxis ständig weiterentwickelndes System von Kennt
nissen über die objektiven Gesetzmäßigkeiten der Ent
stehung und Entwicklung von Staat und Recht sowie 
über die Methoden ihrer Umgestaltung im Interesse 
der Werktätigen“ (S. 35).
Die Autoren behandeln die vielgestaltigen Beziehungen 
der Staats- und Rechtswissenschaft zu den anderen Wis
senschaften, namentlich zur Philosophie und zur Poli
tischen Ökonomie, sowie zur gesellschaftlichen Praxis 
und unterstreichen die selbständige Rolle der Staats
und Rechtswissenschaft bei der Untersuchung eines der 
führenden Zweige der gesellschaftlichen Praxis: der 
Politik. Damit werden wichtige Einsichten über die Zu
sammenhänge zwischen Staat, Recht und Politik und 
folgerichtig über die politische Funktion des Staates, 
den politischen Inhalt des Rechts sowie über die Not
wendigkeit spezifisch staatlicher und rechtlicher For
men der Politik vermittelt.
Mit der Darlegung der engen Wechselbeziehungen zwi
schen den juristischen Wissenschaften und der marxisti
schen Soziologie werden Fragen aufgeworfen, die für 
die weitere Ausgestaltung unserer sozialistischen
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Staats- und Rechtsordnung in der gegenwärtigen Etappe 
prinzipielle theoretische und praktische Bedeutung be
sitzen. Durch die Ausnutzung der Erkenntnisse der So
ziologie und gestützt auf konkrete soziologische For
schungen, ist es möglich, die Wirksamkeit der staats- 
und rechtswissenschaftlichen Arbeit zur Lösung neuer 
Fragen der staatlichen Leitung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft, insbesondere der Vervollkomm
nung der sozialistischen Gesetzgebung, zu erhöhen. Es 
kann dazu beigetragen werden, die soziale Effektivität 
der Rechtsvorschriften gründlicher zu analysieren so
wie die Bedürfnisse, Gebiete und die zweckmäßigen 
Grenzen der erforderlichen rechtlichen Regelungen ge
nauer zu bestimmen. Des weiteren eröffnen sich neue 
Möglichkeiten, um den Beitrag der Staats- und Rechts
wissenschaft zur Ausarbeitung effektiver staatlicher 
und rechtlicher Formen der Leitung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft sowie zur Gestaltung der 
Wechselbeziehungen zwischen der wirtschaftlichen Ent
wicklung und der Herausbildung der sozialistischen Le
bensweise zu erhöhen./2/
In diesem Zusammenhang verdienen auch die Ausfüh
rungen zur Rechtskultur in der sozialistischen Gesell
schaft besondere Aufmerksamkeit. Die Herausbildung 
und ständige Höherentwicklung der sozialistischen 
Rechtskultur stellt eine objektive Gesetzmäßigkeit der 
sozialistischen Gesellschaft dar, die sich nicht im Selbst
lauf verwirklicht, sondern eine ständige, angestrengte 
Arbeit der führenden Partei, des Staates und der ge
sellschaftlichen Organisationen erfordert. Sie stellt so
wohl höhere Anforderungen an den Inhalt und die 
Form der sozialistischen Gesetzgebung als auch an die 
Rechtsanwendung und damit an die Tätigkeit der Ju
stizorgane. Sie schließt ein, die Rechtskultur der Staats
und Wirtschaftsfunktionäre weiter zu heben. Die syste
matische Verstärkung der rechtspropagandistischen Ar
beit ist ein Teil der Bestrebungen, die Rechtskultur als 
ein Element der sozialistischen Lebensweise ständig zu 
heben.
Eingeordnet in die Stellung und Funktion der marxi
stisch-leninistischen Staats- und Rechtswissenschaft als 
Ganzes, wird die allgemeine Theorie des Staates und 
des Rechts eindeutig als eine gesonderte und selbstän
dige Wissenschaft definiert, die auf Grund ihres Ge
genstandes zugleich eine juristische Wissenschaft ist. 
Den Gegenstand der allgemeinen Theorie des Staates 
und des Rechts bilden „Staat und Recht als spezifische 
Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens hinsicht
lich der allgemeinen und grundlegenden Gesetzmäßig
keiten ihres Entstehens, ihrer Entwicklung, der revo
lutionären Ablösung des einen Staats- und Rechtstyps 
durch einen anderen, in ihrer Funktion und ihrer Wir
kungsweise im gesellschaftlichen Leben sowie die 
grundlegenden Besonderheiten des Staats- und Rechts
bewußtseins, der Rechtsverhältnisse und -beziehungen“ 
(S. 43).
Das spezifische Merkmal der Theorie des Staates und' 
des Rechts als Wissenschaft wird vor allem darin ge
sehen, daß sie die grundlegenden theoretischen Prinzi
pien ausarbeitet. Ihre Begriffe sowie Kategorien sind 
für alle anderen juristischen Wissenschaften von ent
scheidender Bedeutung, weil sie die allgemeinen Ge
setzmäßigkeiten von Staat und Recht untersucht und 
dabei die Ergebnisse der juristischen Zweigwissen
schaften mit verwertet.
Im vorliegenden Band 1 werden Stellung, System und 
Funktionen der allgemeinen Staats- und Rechtstheorie 
sowie ihre Wechselbeziehungen zu den anderen Wis
senschaften und den juristischen Zweigdisziplinen um
fassend dargelegt.

(2/ Vgl. dazu K. Hager, „Aufgaben der Gesellschaftswissen
schaften“, Einheit 1975, Heft 2, S. 136 ff. (139).


